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Die Anforderungen an einen Biwakplatz
t/o/. iL 5"tric^/er, /«5fr. t/o/. A/LT

Wtf/?/ r/c5 £/i6>«£/'/rtfze5

- Massgebend ist Tarnung gegen Erdbeobachtung und Fliegersicht. Diese Forderung geht
soweit, dass nötigenfalls auf einen idealen ßiwakplatz aus Gründen mangelnder Tarn-
möglichkeit verzichtet werden muss.

- Zwischen den Biwakräumen der einzelnen Kp. müssen Sicherheitsabstände von mindestens
100 m ausgelassen werden.

- Für eine Kompagnie ist mit einem Mindestraumbedarf von 4 Ffektaren zu rechnen, um
eine genügende Auflockerung zu gewährleisten.

/l//gf»K7°we /4M/or</cr#wgc7i

- Das Biwak muss im Windschutz liegen.

- Der Biwakplatz muss möglichst bei jeder Witterung trocken bleiben oder doch schlimmsten-
falls rasch trocknen.

- Wiesen sind schlecht geeignet, da Wiesenboden immer feucht ist und Tau sowie Nebel-
bildung begünstigt.

- Lehmboden ist wasserundurchlässig und eignet sich daher schlecht.

- Moosboden isr nur bei dünner Moosschicht genügend trocken.

- Dichter Wald mit viel Unterholz ist stickig, feucht und hat viele Insekten.

- Lockerer Buschwald ohne viele hochgewachsene Einzelstämme eignet sich besser.

- Mulden sind wegen Wasseransammlung und erhöhter Gasgefahr ungünstig.
- Sandboden mit geringer Bewachsung ist warm und trocken, er eignet sich somit am besten.

- Leichtes Gefälle ist ganz ebenem Boden vorzuziehen (Wasserabfluss).

- Trinkwasser für Truppe und Pferde sowie eine Waschgelegenheit (Brunnen, Bach, Quelle)
sollten in der Nähe sein.

Allgemeines: Wo sich taktische und lagertechnische Anforderungen widersprechen, ist immer
dem taktisch günstigeren Platz den Vorzug zu geben, auch wenn dadurch
manche Unannehmlichkeiten in Kauf genommen werden müssen.

zl«/gtf£e r/es

- Bestimmen der Bauplätze für die einzelnen Zelte.

- Anordnung der Tarnung.
- Wann und wo dürfen Kochfeuer angezündet werden (Feuerschein, Rauch, Flieger- und

Erdbeobachtung).
- Benützungsordnung des vorhandenen Wassers.

- Weisung betreffend Anlage und Desinfektion der Latrinen sowie weitere Anordnungen
hygienischer Natur.

- Organisation des Wachtdicnstes (Verdunkelung, Ordnung, Sicherung).
- Besprechung und Regelung aller für ID und Biwakordnung wichtigen Tragen mit dem

Feldweibel.

£/« nc£ f««gstf fe «

- Den Biwakplatz von Steinen, Scherben, grossen Asten usw. säubern.

- Wo nötig, Tarnmaterial bereitlegen.
- Zelte aufstellen und sofort tarnen; Art der Zelte bestimmen.

- Wasserablaufgräben ausheben.

- Zelte einrichten (Stroh, Laub oder Reisig fassen, Decken holen).

- Deckungslöcher ausheben (Flieger- und Artilleriebeschuss).
- Einrichten der Küche und der dazugehörigen Magazine.
- Nur peinliche Ordnung ermöglicht raschen Abbruch und Wegmarsch auch unter erschwer-

ten Bedingungen (Nacht, Regen) ohne Materialverlust.
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-5. Ttfrmfrtg t/es ß/tca&s

- Unregelmässigkeit der Biwakordnung erzielt Tarnwirkung.
- Wo nicht in Wäldern biwakiert werden kann, sind die Zelte dem Gelände anzupassen und

ja nicht — so schön dies an sich ist — in Reihen aufzustellen, sondern vielmehr aufge-
lockert im Gelände zu zerstreuen.

- Auch tarngefärbte Zelttücher, die der Beobachtung vom Auge entgehen, präsentieren sich
auf der Fliegerphoto als helle Fläche. Daher ist immer die dunklere Seite des Zelttuches
nach aussen zu kehren und zudem Kanten und Flächen durch Auflegen von Zweigen und
Ästen zu brechen.

- Trampelwege und Fahrzeugspuren vermeiden.

6. Aoc/r- «nt/ Fe»crsfe//crt

- Küche an gut getarntem Ort aufstellen.

- Kochstelle und Rüstplatz mit Ausschussblachcn oder Anhängerblache überdecken.

- Lebensmittel- und Holzzelt aufstellen mit Holzvorrat für mindestens 2 Tage.

- So lange wie möglich mit Holz feuern (Rauchentwicklung vermeiden); Benzinvergaser-
brennet' Regenperioden und frontnahes Abkochen sparen.

- Offenes Feuer darf nur mit Einwilligung des Biwakkommandanten angefacht werden.

- Neben den Feuerstcllen ist immer Sand oder Erde (nicht Wasser, das Dampf erzeugen
würde) zum raschen Löschen des Feuers bereitzuhalten.

- Abfallgrube ausheben (mindestens 30 m von der Küche entfernt); Abfälle täglich mit Erde
überdecken.

7. Fat m/o;/tu;/

- Pro Kompagnie müssen mindestens eine, besser aber zwei Latrinen, die für je 6-8 Mann
Platz bieten, erstellt werden.

- Ausdrücklich befehlen, dass die Leute die Latrinen zu benützen haben.

- Latrinen müssen einen bestimmten Grad an Bequemlichkeit aufweisen, damit sie benützt
werden.

- Latrinen müssen an schattigen Orten angelegt werden, wo Fliegen eher fernbleiben.

- Die primitivste Art der Latrine besteht aus einem 60 cm tiefen und 30 - 40 cm breiten
Graben von ca. 4 m Länge, über den die ßenützer rittlings sitzen. Die Erde wird auf der
einen Seite wallartig aufgeworfen. Jeder Benützer bringt seinen Spaten mit, um den Kot
sofort mit Erde vom danebenliegenden Wall zudecken zu können. Täglich wird zudem
Chlorkalk (beim Truppenarzt anzufordern) gestreut.

6'. WüSseroersorgMKg

- Trinkwasser darf nur an den vom Fw. bestimmten Stellen gefasst werden.

- Als Trinkwasser ist in erster Linie Wasser ab Hochdruckleitungen oder laufendes Quell-
wasser zu verwenden.

- Bei laufenden Brunnen ist zu prüfen, ob das Wasser bei Regen nicht trüb wird (Ober-
flächen wasser).

- Fluss- oder Seewasser darf nur in Notfällen als Trinkwasser verwendet werden und ist
immer abzukochen.

- Bei Bächen ist der Oberlauf — wenn möglich bis zur Quelle — zu kontrollieren, um
eventuelle Verunreinigungen durch Abfälle aus Wohnhäusern, Ställen, Jauchegruben,
Fabrikbetrieben, usw. festzustellen.

- Wasser aus Sodbrunnen (Pumpenbrunnen) ist immer verdächtig. Solche Brunnen sind zu
meiden, selbst wenn die Anwohner infolge Angewöhnung keine Darmkrankheiten mehr
bekommen.

- Organisation der Wasserversorgung an einem Bach: 1. Kochwasserfassung; 2. Wasch- und
Badegelegenheit der Truppe; 3. Pferdetränke und Wasserfassung zur Reinigung von Mate-
rial; Stellen genau bezeichnen.

- Im übrigen ist das von der Abteilung für Sanität herausgegebene Reglement «Trinkwasser-
Versorgung» zu beachten, das über die Verhältnisse in den verschiedenen Landesgegenden
detaillierte Auskunft gibt.
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